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Index

82/04 Apotheken Arzneimittel

82/05 Lebensmittelrecht

Norm

AMG 1983 §1 Abs1;

AMG 1983 §1 Abs3 Z3;

LMG 1975 §5;

Rechtssatz

Die Merkmale kosmetischer Mittel tre8en auf ein Erzeugnis nicht zu, das unter der Bezeichnung "Erkältungs Bad" in

Verkehr gebracht wird. Damit wird dem Produkt die weitaus überwiegende, wenn nicht ausschließliche

Zweckbestimmung beigegeben, "bei Erkältung" verwendet zu werden; der bei einem Badezusatz nach der

Verkehrsau8assung im allgemeinen gegebene Zweck der Reinigung und P?ege der Haut, allenfalls des Parfümierens,

tritt schon angesichts der Bezeichnung in den Hintergrund. Die Ankündigung "sie atmen leichter und die Nase wird

freier" stellt eine Konkretisierung der Wirkungsweise in Richtung der Linderung der mit einer "Erkältung"

einhergehenden körperlichen Beschwerden dar.
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